
PARTEIEN sind frei gebildete Personenvereinigungen im Sinne des 
Artikels 9 Absatz 1 GG, die sich auf der Basis des privaten Rechts nach 
den vereinsrechtlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 21 
bis 79 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) gründen. Sie sind in der Regel 
nicht rechtsfähige Vereine. Sofern sich eine Partei als rechtsfähiger 
Verein organisieren will, muss sie zusätzlich ins Vereinsregister 
eingetragen werden (§ 21 BGB).


